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te nämlich aus einem damals bekann-
ten sowjetischen Lehrbuch eine kluge 
und den wissenschaftlichen Charakter 
des Marxismus-Leninismus betonende 
Definition:

„Es könnte scheinen, die marxis-
tisch-leninistische Theorie gemeistert 
zu haben bedeute, einzelne Schlussfol-
gerungen und Leitsätze aus den Wer-
ken von Marx, Engels und Lenin gewis-
senhaft auswendig zu lernen, um sie zur 
rechten Zeit zitieren, und sich damit zu-
frieden geben in der Hoffnung, dass die 
auswendig gelernten Schlussfolgerun-
gen und Leitsätze für jede Situation, für 
alle Wechselfälle des Lebens tauglich 
seien. Aber ein solches Herangehen 
an die marxistisch-leninistische The-
orie ist völlig unrichtig. Man darf die 
marxistisch-leninistische Theorie nicht 
als Dogmensammlung, als einen Kate-
chismus, als eine Glaubensformel be-
trachten, noch die Marxisten selbst als 
Wortklauber und Schriftgelehrte. Die 
marxistisch-leninistische Theorie ist die 
Wissenschaft von der Entwicklung der 
Gesellschaft, die Wissenschaft von der 
Arbeiterbewegung, die Wissenschaft 
vom Aufbau der kommunistischen Ge-
sellschaft. Als Wissenschaft bleibt sie 
nicht auf der Stelle stehen und kann es 
auch nicht.“

Die Quelle für dieses aussagekräf-
tige Zitat über den wissenschaftlichen 
Charakter des Marxismus und Leni-
nismus war der mittlerweile auch bei 
Kommunisten weitgehend unbekannte 
„Kurze Lehrgang zur Geschichte der 
KPdSU (B)“. Diese Arbeit war von ei-
ner Kommission des ZK der KPdSU 
unter der Leitung von J.  W. Stalin er-
arbeitet worden. Es ist der antikommu-
nistischen Geschichtsschreibung gelun-
gen, dieses historische Dokument so 
sehr als „orthodox“ und „stalinistisch“ 

zu denunzieren, dass selbst viele Kom-
munisten es heute nur noch als „dog-
matisch und einseitig“ ansehen – dabei 
kennen es die meisten nicht und haben 
es nie in der Hand gehabt, geschweige 
denn studiert.

Der Urteilsspruch zum 
 Marxismus-Leninismus
Die Verfassungsrichter wussten natür-
lich um die besondere Schutzwürdigkeit 
der in Artikel 3, 4 und 5 garantierten 
Grundrechte, auf die die Vertreter der 
KPD in ihren zahlreichen Einlassun-
gen hingewiesen hatten. Deshalb sah 
sich bei der mündlichen Verkündung 
des Verbotsurteils der vortragende Prä-
sident des Bundesverfassungsgerichts 
zu folgender persönlichen Einlassung 
veranlasst: „Die Irrtümer und Missver-
ständnisse, die in der Öffentlichkeit über 
dieses Verfahren entstanden sind, veran-
lassen mich, vor Bekanntgabe der we-
sentlichen Entscheidungsgründe einige 
Klarstellungen zu treffen: (...) Das Ge-
richt hatte (...) in diesem Verfahren le-
diglich über die Rechtsfrage zu befinden, 
ob nach den Zielen und dem Verhalten 
der KPD der gesetzliche Tatbestand des 
Art. 21 Abs 2 GG vorliegt. Es hatte zu 
prüfen, ob diese Ziele mit den Grund-
vorstellungen unserer Demokratie ver-
einbar sind. Als Wissenschaftslehre ist 
die Doktrin des Marxismus-Leninismus 
nicht Gegenstand des gerichtlichen Ver-
fahrens.“ Knappe 30 Seiten weiter nahm 
das schriftliche Urteil noch einmal diese 
mündliche Erklärung auf – aber dieses 
Mal mit der Absicht, das Ganze schließ-
lich doch als Argument für die grund-
sätzliche Verfassungsfeindlichkeit der 
KPD umzubiegen.

Auf die Einwände der KPD-Pro-
zessvertreter zur besonderen Schutz-
würdigkeit der Freiheit der Wissen-

schaft sowie der Forschung und Leh-
re gemäß Artikel 5,3 GG hieß es dann 
nämlich im schriftlichen Urteilstext: 
„Diese Einwendungen sind gegen-
standslos, denn das Bekenntnis zu einer 
wissenschaftlichen Lehre wird der KPD 
nicht zum Vorwurf gemacht. Es handelt 
sich in diesem Verfahren nicht darum, 

die Theorie des Marxismus-Leninismus 
als eine ‚einheitliche Wissenschaft‘ für 
verfassungswidrig zu erklären (…)

Soweit es sich hierbei um wissen-
schaftliche Erkenntnisse, um Wissen-
schaft im Sinne des Art. 5 Abs. 3 GG 
handelt, ist diese Wissenschaft als sol-
che selbstverständlich frei, sie kann vor-
getragen, gelehrt, weiterentwickelt, al-
lerdings auch diskutiert und bekämpft 
werden. Sie ist nicht Gegenstand die-
ses Verfahrens, ihr wissenschaftlicher 
Wahrheitsgehalt kann der Beurteilung 
eines Gerichts nicht unterliegen.“

Um aber dennoch der Strategie des 
Verbotsantrags Recht zu geben, der es 
ja um mehr ging als um das Verbot ei-
ner politischen Partei, griff das Bundes-
verfassungsgericht zu einem weiteren 
Trick.

Das Gericht folgte nicht nur der 
„Durchbruchstheorie“ der Vertreter 
der Bundesregierung, sondern baute 
darin noch eine theoretisch überhaupt 
nicht widerlegbare These ein. Sie er-
fand das Konstrukt von den „eigent-
lichen Absichten der KPD“, die die-
se durch unverfängliche Forderungen 
„verschleiere“. Das war der Trick 3 des 
Gerichts.

Damit konnte die KPD eigentlich 
tun und lassen, sagen und schreiben, 
was sie wollte – alles diente ja angeb-
lich nur der „Verschleierung“. Was 
kann man dann dagegen juristisch tun? 
Nichts!

Als weiteren „Beweis“ für die Ver-
fassungswidrigkeit förderten die Ver-
fassungsrichter zu guter Letzt noch ein 
zusätzliches, besonders bedeutsames 
Merkmal von Verfassungswidrigkeit 
der KPD zu Tage. Das Bundesverfas-
sungsgericht entdeckte nämlich die 
Faktoren „Intensität“ und „Leiden-

schaft“ beim Studium der Wissenschaft 
des Marxismus-Leninismus.

Das war Trick 4 des Gerichts: Dass 
die KPD sich in ihrem System von Bil-
dungsarbeit und in ihrer Propaganda 
besonders engagiert mit dem „ML“ be-
schäftigte, belege das besondere Aus-
maß von Treue zum Marxismus-Leni-
nismus und erhöhe den Grad ihrer Ver-
fassungswidrigkeit. Die „Propagierung 
der marxistisch-leninistischen Lehre“, 
die ja angeblich als Wissenschaft auch 
nach Meinung des Bundesverfassungs-
gerichts vom Grundgesetz geschützt ist, 
erfolge in der KPD aber mit besonde-
rer „Intensität“. „Entscheidend und in 
die Augen fallend ist die Intensität die-
ser Schulung. Es geht der KPD nicht 
nur darum, den Parteimitgliedern Ma-
terial zur Urteilsbildung in politischen 
Tagesfragen an die Hand zu geben. Sie 
betreibt vielmehr eine politische Schu-
lung, die die Gesamtpersönlichkeit des 
Mitglieds  – über die Belehrung hin-
aus – zum bewussten Kämpfer für eine 
politische Weltanschauung erziehen 
will, die den Anschauungen einer frei-
heitlichen Demokratie erklärtermaßen 
feindlich gegenübersteht.“

Also:
★	 Oberflächliches Lesen ist „wissen-
schaftlich“ und erlaubt.
★	 Intensives Studieren und Identifi-
kation mit der studierten Wissenschaft 
bedeutet dagegen Verfassungsfeind-
lichkeit.

Dagegen muss sich eigentlich eine 
„Kulturnation“ empören. Wenn das die 
bis heute gültige Maxime des obersten 
Gerichts des „Volkes der Dichter und 
Denker“ ist, kann es dann wundern, 
dass Esoterik, Aberglaube und Wissen-
schaftsfeindlichkeit zur offiziell heuch-
lerisch beklagten „neuen Normalität“ 
geworden sind?

Der Kampf um die Freiheit zur Ver-
breitung des wissenschaftlichen Sozia-
lismus, des Marxismus und Leninismus 
sowie für die Aufhebung des KPD-Ver-
bots und für die freie und ungehinder-
te Berichterstattung auf den Seiten der 
„jungen Welt“ ist deshalb eine zutiefst 
demokratische Kulturaufgabe.

Frontalangriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit
Die Tageszeitung „junge Welt“ wehrt sich vor Gericht gegen ihre Diffamierung im Verfassungsschutzbericht
Mitte März 2021 wandten sich Redaktion, Verlag und Genossenschaft der Ta-
geszeitung „junge Welt“ ( jW) mit einem offenen Brief an alle Bundestagsfrak-
tionen. Sie monierten, dass der Geheimdienst im sogenannten Verfassungs-
schutzbericht die Zeitung als „Gruppierung“ führt und somit ein journalisti-
sches Produkt zum „Verfassungsfeind“ erklärt wird.  Im September reichte der 
Verlag 8. Mai schließlich Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland ein. UZ 
sprach mit Verlagsleiter Dietmar Koschmieder über die Beweggründe und die 
aufschlussreiche Antwort der Gegenseite.

UZ: Im September hat der Verlag 8. Mai 
GmbH die Bundesrepublik Deutsch-
land verklagt, da die Tageszeitung „jW“ 
im Verfassungsschutzbericht erwähnt 
wird. Was wollt ihr erreichen?

Dietmar Koschmieder: Zeitung und 
Verlag werden nicht einfach nur er-
wähnt, sondern als gesichert verfas-
sungsfeindliche linksextremistische 
Personenzusammenschlüsse an den 
Pranger gestellt. Damit soll der „jW“ 
„der Nährboden entzogen werden“, also 
Reichweite, Relevanz und Auflagenent-
wicklung beschädigt werden. Nachdem 
die Bundesregierung das so offen in 
ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage 
aus der Bundestagsfraktion der Partei 
„Die Linke“ im Frühjahr 2021 formu-
liert hatte, sahen wir die Notwendig-
keit, juristisch dagegen vorzugehen.

UZ: Welche Folgen hat die Einordnung 
von Zeitung und Verlag als linksextre-
mistische Personenzusammenschlüsse?

Dietmar Koschmieder: Mit geheim-
dienstlichen Mitteln werden wir seit 
mindestens 1998 verfolgt. Aber erst in 
den letzten Jahren wird unsere journa-
listische Arbeit erkennbar systematisch 
behindert. Interviewpartner aus dem 
In- und Ausland sind verunsichert, Au-
toren werden vom Verfassungsschutz 
verfolgt, unter anderem mit dem Argu-
ment, dass sie für die „jW“ schreiben. 
Medien lehnen Anzeigenschaltungen 
ab mit dem Hinweis auf den Verfas-

sungsschutzbericht, Bibliotheken ver-
weigern aus gleichem Grund den Zu-
griff auf die „jW“ von ihren Terminals – 
die Liste der Behinderungen ist noch 
wesentlich länger. Der Prozess wieder-
um kostet uns viel Zeit, Geld und Kraft.

UZ: Inzwischen liegt euch die Stel-
lungnahme der Gegenseite vor. Wisst 
ihr nun, was eine Zeitung getan haben 
kann, um die „verfassungsmäßige Ord-
nung“ zu gefährden?

Dietmar Koschmieder: Der „jW“ wird 
allen Ernstes vor allem ihre marxisti-
sche Orientierung vorgeworfen. Mar-
xistisches Denken aber sei auf Kom-
promisslosigkeit, Intoleranz und 
Feindschaft gegenüber abweichenden 
Haltungen gegründet und schon des-
halb gegen die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung gerichtet, heißt es 
da. Die „jW“ würde sogar behaupten, es 
gäbe so etwas wie eine Klassengesell-
schaft und Klassenkampf. Wer so den-
ke, verunglimpfe auch den sogenannten 
Kapitalismus und wolle den Umsturz, 
womöglich mit revolutionärer Gewalt. 
Der Hinweis, dass die „jW“ ein jour-
nalistisches Produkt ist und dass der 
Staat ihr und dem Verlag nicht vorzu-
schreiben habe, auf welcher inhaltlichen 
Grundlage diese Arbeit gemacht wird, 
hilft da leider nicht weiter.

UZ: Der Inlandsgeheimdienst behaup-
tet, einige Redakteure und Autoren sei-
en „dem linksextremistischen Spektrum 

zuzurechnen“. Außerdem würde sich die 
Zeitung nicht von Gewalt distanzieren. 
Wurde das konkretisiert?

Dietmar Koschmieder: Na ja! Sie le-
gen als Beweismittel ihre Erkennt-
nis vor, dass drei der Mitarbeitenden 
Mitglieder der DKP sei-
en und vier weitere Per-
sonen dieser Partei zu-
mindest nahestehen wür-
den. Als Beweis dafür 
gilt etwa der Auftritt im 
„jW“-Zelt auf dem UZ-
Pressefest. Und sie ha-
ben drei Stammautoren 
benannt, die „eindeutig 
in der kommunistischen 
Ideologie verankert“ sei-
en. Ein weiterer Beweis 
für die Verfassungsfeind-
lichkeit der „jW“ sei der 
Umstand, dass in Interviews oder mit 
Gastkommentaren „wiederholt hoch-
rangigen DKP-Funktionären“ Raum 
„für die Darstellung ihrer Sicht“ ge-
währt worden sei. Es werden dann vier 
Beispiele dafür vorgelegt. Das soll ge-
nügen, um die angebliche Dominanz 
von Parteikommunisten in Verlag und 
Redaktion zu belegen. Ähnlich Absur-
des findet man bei den Belegen, die 
eine angebliche Verherrlichung terro-
ristischer Gewalt beweisen sollen: Zum 
einen wird der „jW“ vorgeworfen, dass 
sie Befreiungsbewegungen und Gue-
rillaorganisationen beim Namen nennt 
und sie nicht als Terroristen bezeichnet. 
Schlimmer noch, auch die dürfen gele-
gentlich ihre Sicht in der Zeitung dar-
stellen. Und auf der Rosa-Luxemburg-
Konferenz konnten sogar Personen wie 
Inge Viett mitdiskutieren. Ausdrücklich 
wird der „jW“ die Blattlinie vorgewor-
fen. Wie die aussieht oder wer in der 
„jW“ zu Wort kommt, bestimmt aber 
nicht der Inlandsgeheimdienst.

UZ: Bei der Verfolgung linker Bewe-
gungen war der bundesdeutsche Re-
pressionsapparat schon immer kreativ. 
Blaupause ist das KPD-Verbot. Damit 
wollte der Staat die Partei loswerden 
und die Weltanschauung verbieten. Da 
das mit dem Grundgesetz nicht verein-

bar ist, wurde der Begriff 
„Intensität“ erfunden. Die-
ser taucht bei der Verfol-
gung der „jW“ auch auf. 
Seht ihr Parallelen?

Dietmar Koschmieder: 
Es gibt weitere solcher 
Begriffe, die keine ge-
setzliche Grundlage ha-
ben, sondern Erfindun-
gen des Geheimdienstes 
sind. Dazu gehören die 
Begriffe „Verfassungs-
feindlichkeit“ und „frei-

heitlich-demokratische Grundordnung“. 
Was darunter jeweils zu verstehen ist, 
entscheidet die Behörde je nach Lage. 
In ihrer Klageerwiderung wirft sie bei-
spielsweise der „jW“ vor, eine „antifa-
schistische Ausrichtung“ zu haben und 
auch ihre „Agitation gegen Faschismus“ 
wird allen Ernstes als Argument dafür 
genommen, dass die Arbeit der „jW“ 
gegen die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung gerichtet sei.

UZ: Die Berufsverbote in der BRD wer-
den dieses Jahr 50. Im Sommer wurde 
das kalte Parteiverbot der DKP ver-
sucht. Davor gab es Angriffe etwa auf 
die VVN-BdA. Mit der „jW“ soll ge-
zielt ein unabhängiges Pressemedium 
geschädigt werden. Was ist das Beson-
dere daran?

Dietmar Koschmieder: Es geht immer 
darum, dass linke Medien, Parteien, Or-
ganisationen, aber auch Kulturschaf-
fende und Wissenschaftler, die die Ver-

hältnisse und Zusammenhänge präzise 
beschreiben, wie sie sind, und damit zur 
Aufklärung und Veränderung beitragen 
könnten, keine Relevanz, keinen ent-
scheidenden Einfluss erlangen sollen. 
Das aber widerspricht dem Modell ei-
ner bürgerlichen Demokratie, in der in 
einem fairen Wettbewerb der Meinun-
gen und Ansichten sich die Bürger frei 
für ein Angebot entscheiden können. 
Solange gesichert war, dass die Bür-
ger das wählen, was sie wählen sollen, 
wurde dieses Modell propagiert. Zwar 
wurde schon früher über Repressalien 
wie Partei- oder Berufsverbot massiv in 
die Meinungsbildung eingegriffen. Wir 
leben aber offensichtlich in Zeiten, in 
denen der Abbau bürgerlich-demokra-
tischer Rechte deutlich verschärft wer-
den soll und man sich auch nicht mehr 
geniert, Presse- und Meinungsfreiheit 
frontal anzugreifen.

UZ: Wie kann die „jW“ unterstützt wer-
den?

Dietmar Koschmieder: Zum einen ist 
es wichtig, dass dieser bisher einmali-
ge Vorgang national wie international 
bekannt wird: Die Bundesregierung, 
die weltweit als Hüterin bürgerlicher 
Werte auftritt, verletzt diese im eigenen 
Land grundlegend. Zum anderen kos-
tet uns dieser Prozess viel Kraft, Geld 
und Zeit, die uns nun an anderer Stel-
le spürbar fehlen. Finanzieren können 
wir diesen aufwendigen Rechtsstreit 
nur über Spenden. Drittens aber darf 
es dem Inlandsgeheimdienst und der 
Regierung nicht gelingen, ihr erklärtes 
Ziel zu erreichen, nämlich der „jW“ 
den Nährboden zu entziehen. Das be-
deutet: Jede am Kiosk verkaufte Aus-
gabe, jedes Abo zählt jetzt erst recht!

 Das Gespräch führte Björn Blach
Weitere Informationen:  
www.jungewelt.de/keinmarxistillegal/
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